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S. 2

Doppelrolle der Versicherungswirtschaft 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Als langfristig ausgerichtete, international tätige 
Investoren benötigen Versicherer aussagekräftige und 

standardisierte ESG-Daten (Datennutzer-Sicht)

Als berichtspflichtige Unternehmen veröffentlichen 
Versicherer auch CSRD-Berichte (Ersteller-Sicht)

Ausgewogene Umsetzung der EU-Vorgaben wichtig: Sicherstellung der 

Verfügbarkeit von hochwertigen Nachhaltigkeitsdaten ohne unverhältnismäßige 

Belastungen für berichtspflichtige Unternehmen   

1,9 
Billionen Euro
Kapitalanlagen

170
berichtspflichtige

Versicherer
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S. 3

Gesamteinschätzung

Entwurf des CSRD-Umsetzungsgesetzes 

05.12.2025

…

1:1 Umsetzung der EU-Richtlinie

Keine nationalen Verschärfungen

Übergangslösung für Omnibus

Ausschöpfen der Entlastungs-Spielräume 
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Worauf ist im weiteren Verfahren zu achten?

Entwurf des CSRD-Umsetzungsgesetzes 

1. Konzernklausel für Versicherer unverändert beibehalten 
(§§ 341a Absatz 2a Satz 3 und 341j Absatz 2a Satz 4 HGB-E)

2. Rechtssicherheit für Unternehmen mit 501 bis 1.000 Beschäftigten schaffen
(Art. 96 und Art. 97 EGHGB-E)

3. Formatvorgaben pragmatisch gestalten 
(Regierungsentwurf: §§ 289g und 315e HGB-E; GDV-Vorschlag: § 328 HGB)

4. Bürokratie bei Unterrichtung der Arbeitnehmer vermeiden

(§ 289b Abs. 6 HGB-E und § 315b Abs. 5 HGB-E)
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S. 5

▪ Aufgrund der aufsichtsrechtlich vorgegeben 

Spartentrennung sind Versicherer in 

Versicherungsgruppen (Konzernen) organisiert, wobei 

Berichtsprozesse zentral gesteuert werden.

▪ Um Berichte mit redundanten Angaben zu vermeiden, 

erlaubt die CSRD, dass Nachhaltigkeitsinformationen im 

Konzernbericht gebündelt werden (sog. Konzernklau-

sel).

▪ Im Regierungsentwurf ist die Konzernklausel ohne 

Einschränkungen umgesetzt.

Regelungen zur Berichterstattung im Konzernbericht ermöglichen effiziente Umsetzung 

1. Konzernklausel unverändert beibehalten

Ausgangslage GDV-Position

Ohne Konzernklausel:
15 zusätzliche CSRD-Berichte

15 zusätzliche Prüfungen

0 neue Erkenntnisse 

Tochter 1

Versicherungs-

gruppe

……

Tochter 2 Tochter 3

Tochter 4
Tochter 15

Wichtig

▪ Die Regelungen zur Konzernklausel in §§ 341a Abs. 2a 

S. 3 HGB-E und 341j Abs. 2a S. 4 HGB-E sollten im 

weiteren Verfahren unverändert bleiben.
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S. 6

▪ Positiv bewertet wird die vorgesehene Ausnahme für 

Unternehmen mit maximal 1000 Mitarbeitern in den 

Geschäftsjahren 2025 und 2026.

▪ Für eine rechtssichere Befreiung fehlt jedoch eine 

Klarstellung zur letztmaligen Anwendung der bisherigen 

Regelungen.

▪ Ausnahme für VUs mit 501 bis 1.000 MA: betrifft 46 VU.

Klarheit zur Anwendbarkeit bisheriger und neuer Regelungen notwendig

2. Rechtssicherheit für Unternehmen mit 501 bis 1.000 Beschäftigten schaffen (1/2)

Ausgangslage GDV-Position

▪ Klarstellung zur letztmaligen Anwendung bisheriger 

Regelungen für das Geschäftsjahr 2024 in Art. 96 und 97 

EGHGB-E, dass die bisherigen Regelungen letztmalig für 

das Geschäftsjahr 2024 anzuwenden sind. 

▪ Entsprechend sind auch die Absätze 3 und 4 in Art. 96 

EGHGB-E anzupassen

Handlungsbedarf

Art 96, Abs 8/ Art 97, Abs 7: Unternehmen mit ≤1000 

Beschäftigten müssen die Vorschriften aus jeweils Absatz 1 vor 

2027 nicht anwenden.

Artikel 96 Abs 1 EGHGB-E (Einzelabschluss)

analog Artikel 97 (Konzernabschluss)

Erstmalige CSRD-Anwendung 

ab Geschäftsjahr nach 
31.12.2024

Letztmalige NFRD-Anwendung

letztmals für Geschäftsjahr vor 
01.01.2025

Rechtslücke
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Lagebericht XHTML
Veröffentlichung 

in XHTMLVeröffentlichung

Aufstellungslösung (Deutschland):

•Aufstellung und Prüfung softwareabhängig

•Nachträgliche Korrekturen erfordern Erstellung neuer Datei

Prozess ist zeitintensiv, technisch aufwendig und 

fehleranfällig

▪ Der Regierungsentwurf setzt über §§ 289g und 315e 

HGB-E die Vorgaben zur Digitalisierung der (Konzern-) 

Lageberichte als sog. Aufstellungslösung um. 

▪ Damit wäre der Lagebericht eine elektr. Datei im XHTML-

Format (zeitintensiv, technisch aufwendig, fehleranfällig).

▪ Begriff „aufstellen“ ist auf eine unzutreffende Überset-

zung des englischen Begriffs „prepare“ zurückzuführen. 

▪ Aus unserer Sicht soll sich Digitalisierung auf 

Offenlegung der Berichte (sog. Offenlegungsansatz) 

ansetzen. 

Durch Offenlegungsansatz sollten unnötige Kosten verhindert werden 

3. Formatvorgaben pragmatisch gestalten

Ausgangslage GDV-Position

▪ Formatvorgaben in Analogie zur bisherigen Umsetzung 

der ESEF-Verordnung im § 328 HGB zu Form, Format 

und Inhalt der Unterlagen bei der Offenlegung, 

Veröffentlichung und Vervielfältigung regeln. 

Handlungsbedarf
Lagebericht PDF

Veröffentlichung 
in XHTML

Offenlegungslösung (Andere Mitgliedsstaaten):

•PDF erstellen

•XHTML veröffentlichen (minimale Nachbearbeitung nötig)

Identischer Berichtsinhalt für Nutzer
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▪ Einleitung in § 289b Abs. 6 und § 315b Abs. 5 HGB-E 

(„Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs…“) 

ist formalistisch und praxisfern.

▪ CSRD (Erwägungsgrund 52) erlaubt Erörterung mit 

„zentraler Leitung oder besser geeigneter 

Leitungsebene“: diese Flexibilität muss ins nationale 

Umsetzungsgesetz.

▪ Gesamtvorstandszuständigkeit widerspricht 

Mitbestimmungsrecht und üblicher Praxis.

Flexibilität bei der Einbindung der Arbeitnehmervertretungen sicherstellen

4. Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter

Ausgangslage GDV-Position

▪ § 289b Abs. 6 und § 315b Abs. 5 HGB-E anpassen: 

„Gesellschaft, handelnd durch das Organ oder jede 

andere besser geeignete Leitungsebene“.

Handlungsbedarf
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Idealbild der Wertschöpfungskette* wird aus der Realwirtschaft übernommen

CSRD: Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette gefordert

OWN OPERATIONS

Indirekter Impact Indirekter ImpactDirekter Impact

UPSTREAM ACTIVITIES

Berichterstattung über 
vorgelagerte 

Geschäftsbeziehungen 

Berichterstattung über den 
eigenen Geschäftsbetrieb

Berichterstattung über 
nachgelagerte 

Geschäftsbeziehungen 

DOWNSTREAM ACTIVITIES

▪ Lieferanten

▪ Dienstleister

▪ Datenprovider

▪ ….

▪ Investments

▪ Versicherungs-

geschäft 

* Vereinfachte Darstellung
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Alle Elemente Wertschöpfungskette unterliegen einer Wesentlichkeitsanalyse

OWN OPERATIONSINVESTMENTS
VERSICHERUNGS-

GESCHÄFT

Direkter/Indirekter Impact

IMPACT MATERIALITY

FINANCIAL MATERIALITY

Inhalte mit 

wesentlichen 

Auswirkungen 

sollen im CSRD-

Bericht 

abgebildet 

werden

Umfang und Tiefe der Abbildung richten sich nach Wesentlichkeit
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S. 12

Die Auslegung der Anforderungen auf der Passiv-Seite steht noch aus 

Passiv-Seite: Wie wirken sich Versichertenbestände auf ESG-Faktoren 

aus?

Indirekter Impact

Berichterstattung über 
nachgelagerte 

Geschäftsbeziehungen 

DOWNSTREAM ACTIVITIES

▪ Investments

▪ Versicherungs-

geschäft 

Betrachtung 

einzelner Verträge

ESRS E2: Auswirkungen 
auf Verschmutzung

…..

ESRS E1: Auswirkungen 
auf Klimaschutz

ESRS G1: Governance

Keine expliziten Ausnahmen für 
Privatgeschäft.

Keine expliziten Ausnahmen für 
Pflichtversicherungen

Keine expliziten Ausnahmen für 
Verträge ohne direkte 
Einflussnahme
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Wilhelmstraße 43 / 43G

10117 Berlin

T: 030-2020 5000

F: 030-2020 6000

E: berlin@gdv.de

Rue du Champ de Mars 23

B - 1050 Brüssel

T: 0032-2-2 82 47 30

F: 0049-30-2020 6140

E: bruessel@gdv.de

www.gdv.de 

www.DieVERSiCHERER.de

facebook.com/DieVERSiCHERER.de

Twitter: @gdv_de

www.youtube.com/user/GDVBerlin
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